
Lernerin kommt 30 Minuten zu spät zur
Klassenarbeit - muss ich ihr das Recht einräumen,
nachzuschreiben?
Beitrag von „dreisamteacher“ vom 2. Mai 2023 12:29

Zitat von Plattenspieler

Warum bezeichnest du eine volljährige Schülerin als Kind und warum sollte eine
volljährige Schülerin eine Entschuldigung der Eltern mitbringen?

Ups, richtig lesen hilft. Dann ist es noch einfacher: Ein Volljähriger Schüler kann sich mithin
selbst entschuldigen. Eine Attestpflicht kann nur die SL verhängen. Insoweit gleich gelagert –
entschuldigt bedeutet, der junge Mensch darf nachschreiben.
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